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Seite 
im 

Haus-
halts-
plan

lfd. Nr. Haushalts-
stelle
Konto

Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushalts-
ansatz
2015

geplanter 
Konsoli-

dierungs-
anteil 2015

Rechnungs-
ergebnis

 2015

tatsächlicher 
Konsoli-

dierungs-
anteil 2015

Saldo der laufenden Ein- und Aus-
zahlungen aus Verwaltungstätigkeit

-53.580 -9.444,98

darunter: Steuern und ähnliche Abgaben 53.880 9.299 53.027,41
1 601100 Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 370% 1.280 302 1.277,96 241,78
2 601200 Grundsteuer B Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 400% 47.600 7.506 46.574,97 7.669,73
3 603300 Hundesteuer Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 € 5.000 1.491 5.174,48 1.923,00

darunter: Sonstige laufende Einzahlungen 5.370 5.372 4.901,79
4 662502 Konzessionsabgabe Wasser Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG) 5.370 5.372 4.901,79 4.901,79

…
Summe Erhöhung der Einzahlungen 14.671

Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 14.671 14.736,30

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 13.511,58

Mindestilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (40.534,74 €) 32.427,79

Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsol idierungsmaßnahmen realsiert, der vereinbarte Konso lidierungsbeitrag
erwirtschaftet und das darstellte Konsolidierungser gebnis erzielt wurde.
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Eine tatsächliche Reduzierung der Verbindlichkeiten  an die Verbandsgemeinde in Höhe von 80 v.H. der Ja hresleistung lt.
Konsolidierungsvertrag konnte nicht ausgewiesen wer den, da der laufende Fehlbetrag 2015 höher ist. Fol glich haben die
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zu m 31.12.2015 zugenommen.

Die Ursachen hierfür sind:
- mangelnde Finanzausstattung im Rahmen des kommuna len Finanzausgleichs
- neue Standards und zusätzliche finanzielle Belast ungen im Bereich der Kindertagesstätten
- extrem hohe Umlagebelastungen
- einmalige Ausgaben für die Umrüstung der Straßenb eleuchtung auf LED-Technik um zukünftig laufende Ko sten zu sparen

Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen  Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Kon solidierungsvertrags
liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbe stands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von L iquiditätskrediten 
im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Oberwiesen, 18.11.2016

gez. Thoni

(Thoni)
Ortsbürgermeister


